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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

BEBAUUNGSPLAN „MAULACH, 1. ÄNDERUNG“ NR. 310.1

Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung

Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim 
hat in seiner öff entlichen Sitzung am 
08.02.2024 aufgrund von § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen, durch Aufstellung 
eines Bebauungsplanes die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für 
Wohnbebauungen zu schaff en. Hierzu 
wird eine frühzeitige Beteiligung der 
Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt und der Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öff ent-
lich bekannt gemacht. Maßgebend ist 
der Abgrenzungsplan mit Geltungsbe-
reich und die vorläufi ge Begründung 
jeweils vom 12.12.2023. Die Lage des Gel-
tungsbereichs ist aus dem abgedruck-
ten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden die Flur-

stücke Nr. 1602/2, 1615, 1618, 1619, 1630, 
1633 und 1634, Gemarkung Roßfeld, 
überplant.

2.  Die betreff enden Flächen sind im 
rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan als Grün- und Ackerfl äche dar-
gestellt.

3. Die Grundstücke werden durch 
Wohnbebauung und landwirtscha_ -
liche Flächen begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der Flächennutzungsplanänderung 
und dem dazugehörigen Bebauungs-
plan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für Wohnbebauung 
geschaff en werden.
Frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
wird der Abgrenzungsplan und die ihm 
beigefügte vorläufi ge Begründung vom 
12.12.2023 in der Zeit vom 29.04.2024 bis 
einschließlich 07.06.2024 im Internet auf 
der Homepage der Stadtverwaltung 
Crailsheim unter www.crailsheim.de/
rathaus/stadtentwicklung (Bauleitpla-
nung/Öffentlichkeitsbeteiligung) und 
über das zentrale Internetportal des 
Landes unter www.uvp-verbund.de/
kartendienste veröff entlicht.
Gleichzeitig werden die Unterlagen 
während der Öff nungszeiten bei der 
Stadtverwaltung Crailsheim, Ressort 

Stadtentwicklung, Foyer Neubau, 1. 
Stock, Marktplatz 1, 74564 Crailsheim zu 
folgenden Zeiten zu jedermanns Ein-
sicht öff entlich ausgelegt: Mo.-Fr. 7.30 - 
12.00 Uhr, Mo.-Mi. auch 14.00 - 16.00 Uhr, 
Do. auch 13.00 - 17.30 Uhr (Zugang au-
ßerhalb der Öff nungszeiten über den 
Eingang Bürgerbüro).

Umweltbezogene Informationen/
Stellungnahmen:
Für den Bereich der FNP-Änderung 
„Maulach“ Nr. F-2023-1F liegen Informa-
tionen zu umweltrelevanten Aspekten 
vor.
Der Erlass des Umweltministeriums 
vom 01.10.1991 mit Ergebnisbericht zu 
dioxinbelasteten Böden wird öff entlich 
ausgelegt und kann gleichzeitig im ge-
nannten Auslegungszeitraum im Inter-
net abgerufen werden.
Schutzgüter: Fläche und Boden
Altlasten: Informationen zum Vorhan-
densein von dioxinbelasteten Flächen 
im Planbereich

Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschri_ en, tech-
nische Regelwerke o. ä. – Bezug genom-
men wird, so werden diese zu jedermanns 
Einsicht bei der v. g. auslegenden Stelle 
bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen
Stellungnahmen können innerhalb der 
Veröff entlichungsfrist abgegeben wer-
den. Die Stellungnahmen sollen elek-
tronisch (per Mail an jessica.gebert@
crailsheim.de) übermim elt werden. Bei 
Bedarf können Stellungnahmen auch 
schri_ lich oder mündlich zur Nieder-
schri_  (Sachgebiet Baurecht, Markt-
platz 1, 74564 Crailsheim, Raum Nr. 1.18) 
abgegeben werden.
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schri_  und betroff ene Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt 
wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können und dass ein Antrag nach 
§ 47 (2a) Verwaltungsgerichtsordnung 
(Normenkontrollantrag) unzulässig ist, 
wenn mit ihm nur Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber häm en geltend gemacht wer-
den können (Präklusion).

Plan: Stadtverwaltung
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Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie Anschri_  
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
anonymisiert zur Entscheidungsfin-
dung vorgelegt.

Crailsheim, 28.03.2024
Stadtverwaltung
gez. Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister
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Ortsübliche Bekanntgaben
Die im Stadtblam  
veröff entlichten 
ortsüblichen Be-
kanntgaben wer-
den in der Fas-
sung abgedruckt, 
die zum Redaktionsschluss aktuell 
ist. Nachträgliche oder kurzfristige 
Änderungen, beispielsweise bei den 
Tagesordnungen, fi nden Sie über vor-
stehenden QR-Code oder direkt unter 
www.crailsheim.de/ris.

29. APRIL

Öff entliche Sitzung des 
Integrationsbeirates
Die nächste öff entliche Sitzung des In-
tegrationsbeirates fi ndet am Montag, 29. 
April 2024, um 18.30 Uhr im Ratssaal des 
Rathauses, Marktplatz 1, 74564 Crails-
heim stam .

Tagesordnung:
1. Laura Heiber – Landesfachtag der 

LAKA
2. Integrationskonzept – Soll/Ist
3. Nachbesetzungen Integrationsbeirat
4. Termin und Inhalt der nächsten Sit-

zung
Die Bevölkerung ist dazu herzlich ein-
geladen.
Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

BEBAUUNGSPLAN „LANGÄCKERSTRASSE, ONOLZHEIM“ NR. 325

Öff entliche Auslegung des Entwurfs des Bebau-
ungsplans und der Satzung über die örtlichen 
BauvorschriI en – erneuter Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim 
hat in seiner öff entlichen Sitzung am 
18.04.2024 aufgrund von § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) den Entwurf des Be-
bauungsplans „Langäckerstraße“ Nr. 325 
mit zeichnerischem Teil (Rechtsplan) 
vom 07.03.2022, Texm eil sowie die Begrün-
dung jeweils vom 20.02.2024, den Sat-
zungsentwurf über die örtlichen Bauvor-
schriften vom 23.02.2024 und den 
Umweltbericht vom 08.02.2024 gebilligt 
und den Auslegungsbeschluss beschlos-
sen. Der Auslegungsbeschluss wird ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB öff entlich bekannt 
gemacht. Maßgebend ist die Planzeich-
nung mit Geltungsbereich vom 07.03.2022. 
Die Lage des Geltungsbereichs ist aus 
dem abgedruckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden die Flur-

stücke 32, 34, 35, 1114, 1115, 1116, 1117, 1135, 
1136, 1138, 1139 und Teilstücke von 
Flurstück 8, jeweils Gemarkung 
Onolzheim, überplant.

2.  Die Fläche ist im FNP als gemischte 
Baufl äche sowie als landwirtscha_ -
liche Fläche dargestellt. Aufgrund 
geplanter Änderung ist eine FNP-
Änderung erforderlich.

3. Das Plangebiet wird begrenzt durch die 
bestehende Bebauung im Osten und 

Westen, die Langäckerstraße im Nor-
den und durch und landwirtscha_ lich 
genutzte Grundstücke im Süden

Ziele und Zwecke der Planung:
Das geplante Baugebiet „Langäcker-
straße“ soll als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen werden. Somit wird der 
Bedarf an Wohnbaufl ächen gedeckt, 
nachverdichtet und an bestehenden 
Siedlungsstrukturen angeschlossen. 
Insgesamt sollen 4 Mehrfamilienhäuser 
und 15 Einfamilienhäuser entstehen.

Öff entlichkeitsbeteiligung:
Der Entwurf des Bebauungsplans 
(zeichnerischer Teil und Texm eil) vom 
20.02.2024, der Entwurf der Satzung 
über die örtlichen Bauvorschri_ en vom 
23.02.2024, die Begründung jeweils vom 
20.02.2024, der Umweltbericht vom 
08.02.2024 und die Behandlung der ein-
gegangenen Stellungnahmen vom 
23.02.2024 werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 29.04.2024 bis einschließlich 
07.06.2024 im Internet auf der Home-
page der Stadtverwaltung Crailsheim 
unter www.crailsheim.de/rathaus/stadt-
entwicklung (Bauleitplanung/Öff ent-
lichkeitsbeteiligung) und über das zen-
trale Internetportal des Landes unter 
www.uvp-verbund.de/kartendienste 
veröff entlicht.
  Fortsetzung auf Seite 24
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